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Auszug aus dem Hundegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeshundegesetz -LHundG NRW- vom 18. Dezember 2002) 

I. Kleine Hunde unter 40 cm Widerristhöhe oder unter 20 kg:
Anleinpflicht  in Fußgängerzonen , Haupteinkaufsbereichen  und anderen innerörtlichen Bereichen, Stra-
ßen und Plätzen mit vergleichbarem Publikumsverkehr; in der Allgemeinheit zugänglichen, umfriedeten 
Park-, Garten- und Grünanlagen  einschließlich Kinderspielplätzen  mit Ausnahme besonders ausgewie-
sener Hundeauslaufbereiche; bei öffentlichen Versammlungen , Aufzügen , Volksfesten  und sonstigen 
Veranstaltungen mit  Menschenansammlungen ; in öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten . 

II. Hunde mit mindestens  40 cm Widerristhöhe oder mindestens 20 kg:
� Anzeigepflicht   gegenüber der örtlichen Ordnungsbehörde 
� Sachkundenachweis  

- durch Bescheinigung eines/einer anerkannten Sachverständigen
- oder einer anerkannten sachverständigen Stelle
- oder durch von der Tierärztekammer benannte Tierärzte/Tierärztinnen

� Zuverlässigkeit  (gegebenenfalls Führungszeugnis) 
� Haftpflichtversicherung 
� Mikrochip 

Anleinpflicht wie oben unter Punkt I benannt! Große Hunde sind außerhalb eines befriedeten Besitztums 
innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen  ange-
leint zu führen. 

III. Gefährliche Hunde im Sinne § 3 LHundG NRW 1 und Hunde im Sinne § 10 Abs. 1 LHundG NRW 2

Pflicht  zur Beantragung einer Erlaubnis  bei der örtlichen Ordnungsbehörde 
� Voraussetzungen 

- Mind.18 Jahre alt
- Zuverlässigkeit per Führungszeugnis
- Nachweis der Sachkunde beim Veterinäramt u. w.
- Haftpflichtversicherung
- Mikrochip
- Nachweis eines besonderen Interesses für Hunde im Sinne § 3 LHundG NRW
- verhaltensgerechte und ausbruchssichere Unterbringung

� Haltungsbeschränkungen 
- Hunde dürfen befriedetes Besitztum nicht gegen den Willen des Hundehalters verlassen können
- Anleinpflicht wie ausführlich unter Punkt I dargestellt und zusätzlich auch außerhalb befriedeten

Besitztums sowie in Fluren, Aufzügen, Treppenhäusern und auf Zuwegen von Mehrfamilienhäu-
sern.

- Maulkorbpflicht (oder eine in der Wirkung gleichstehende Vorrichtung)
- Aufsicht und Ausführen des Hundes nur von Personen ab dem 18. Lebensjahr, welche über eine

gute körperliche Konstitution verfügen und sachkundig sind (Nachweis der Sachkunde beim Ve-
terinäramt u.w.)

- Zucht-, Kreuzungs- und Handelsverbot

Ansprechpartner:  
Stadt Warendorf | Amt für Sicherheit und Ordnung | Lange Kesselstraße 4-6 | 48231 Warendorf 
Telefon: 02581 54-1329 | Telefax: 02581 54-2905 | Email: burkhard.mundmann@warendorf.de 

1Rassen: Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Bullterrier 
2Rassen: Alano, American Bulldog, Bullmastiff, Mastiff, Mastino Espanol, Mastino Napoletano, Fila Brasilei-
ro, Dogo Argentino, Rottweiler, Tosa Inu 
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